
§. 15. Die dorische Wanderung, die Gründung griechischer Kolonien rc. 113

bis zur Küste Galliens und gründeten um 600 v. Chr. Masfilia,
wohin sie auswanderten, als Cyrus Kleinasien unterwarf.

Den Ioniern folgten die Dorer. Sie gründeten die Kolonie
Doris südlich von Jonien mit den Inseln Kos, Rhodos und Kreta,
sowie 6 Städten, unter welchen Halikarnäß und Knibus her¬
vorzuheben sind.

Auch an anbetn Küsten würben von ben Hanbel treibenben Grie¬
chen Nieberlassungen gegrünbet. An ber Küste von Thracien unb
Macebonien entstauben Abbera, Amphipolis, Olynth unb Poti-
däa. In Unterhalten würbe burch bie Kolonien Tarent, Sy-
baris, Kroton unb Kumä (bie Mutterstabt Neapels) griechische Sprache
unb Bilbung so vorherrschen^ baß biese Lanbschaft Großgriechenlanb
genannt würbe. Sizilien war zum größten Teil von Griechen
bewohnt unb zahlte als Stäbte Messana, Katana, Gela unb Agri-
gent. In Afrika erblühte Ktjrene, in Gallien Massilia; in
Spanien entstaub von Zakynth aus Sagunt.

Die Kolonien unterhielten, obgleich sie selbstänbig waren, mit
dem Mutterlanbe rege Verbinbung unb zeichneten sich burch Hanbel
unb Wohlstanb, Sprache unb Sitte von ben benachbarten Nicht-
griecheu, welche Barbaren genannt würben, vorteilhaft aus. Die
asiatischen Kolonien überstrahlten burch Reichtum unb geistige Bil¬
bung sogar bas Mutterlanb.

Die Staatsverfassungen. Obgleich bie Griechen ein stamm-
verwanbtes Volk waren, so bilbete Griechenlanb boch keinen Einheits¬
staat, sonbern zerfiel in eine große Zahl von einanber unabhängiger
kleiner Staaten. In ber ältesten Zeit bilbeten bie Staaten erbliche
Monarchien mit einem König an ber Spitze. Dieser hatte im
Kriege bie Führung unb vereinigte im Frieben bie oberste richterliche
unb priesterliche Gewalt in feinen Hänben, war aber an bie Be¬

schlüsse ber Volksversammlung ge&amp;amp;unben. Nach ber Völkerwanberung
gingen bie meisten Königsherrschaften unter, unb bie Staaten würben
in Republiken verwanbelt. Nur Sparta behielt seine beiben Könige,
jedoch mit beschränkter Macht bei. In ben Republiken rissen zunächst
bie vornehmen Geschlechter, welche ben meisten Grunbbesitz hatten,
bie Herrschaft an sich unb begrünbeten eine Abelsherrschaft ober
Aristokratie. Da aber bie Abelsherrschaft nicht selten zur Be¬
drückung bes nieberen Volkes, bes Demos, führte, so erstrebte und
erzwang auch bieses bie Mitherrschaft, unb es entstaub bann eine
Volksherrschaft ober Demokratie. In bem Ringen bes Volkes
nach ber Herrschaft im Staate gelang es zuweilen einem Volksführer,
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